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Allgemeine Auftragsbedingungen der Pape & Co. GmbH Steuerberatungsgesellschaft 
Stand: Februar 2008 

I. Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften. 
Stand: 1. März 2007. 

 
Die folgenden "Allgemeinen Auftragsbedingungen" gelten 
für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtig-
ten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden 
"Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit 
nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder 
gesetzlich zwingend vor- geschrieben ist. 
1. Umfang und Ausführung des Auftrags  
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden 

Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. 
(2) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsge-

mäßer Berufsausübung ausgeführt.  
(3) Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten 

Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu 
Grunde legen. Soweit er Unrichtigkeiten feststellt, ist er 
verpflichtet, darauf hinzuweisen.  

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zah-
len, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört 
nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist.  

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor 
Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist 
gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des 
Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die 
Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht 
möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahren-
den Handlungen berechtigt und verpflichtet.  

2. Verschwiegenheitspflicht  
(1) Der Steuerberater. ist nach Maßgabe der Gesetze 

verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusam-
menhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis 
gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, 
dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Ver-
pflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht be-
steht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
fort.  

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene 
Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im 
Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben 
und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder 
einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auf-
tragsdatenverarbeitung zu übertragen. 

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen 
Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.  

(4) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die 
Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des 
Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist 
auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbun-
den, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner 
Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mit-
wirkung verpflichtet ist.  

(5) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungs-
rechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben 
unberührt:  

(6) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige 
schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tä-
tigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers 
aushändigen. Darüber hinaus besteht keine Verschwie-
genheitspflicht, soweit dies zur Durchführung eines Zer-
tifizierungsprozesses in der Kanzlei des Steuerberaters 
erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrer-
seits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden 
sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, 
dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine - 
vom Steuerberater abgelegte und geführte - Handakte 
genommen wird. 

3. Mitwirkung Dritter  
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des 

Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie Daten 
verarbeitende Unternehmen heranzuziehen. 

(2) Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und 
Daten verarbeitenden Unternehmen hat der Steuerbera-
ter dafür zusorgen, dass diese sich zur Verschwiegen-
heit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 verpflichten.  

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern 
(§ 69 StBerG). sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) 
im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Handak-
ten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.  

(4) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner 
Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen 
Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern 
der Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach 
Nr. 2 Abs. 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat 
der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Be-
auftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner 
Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet. 

4. Mängelbeseitigung  
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger 

Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nach-
besserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht - 
wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen 
Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB handelt - 
die Nachbesserung durch den Steuerberater abzuleh-
nen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet 
und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des 

Mandats durch einen anderen Steuerberater festgestellt 
wird. 

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten 
Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder 
lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftrag-
geber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch 
einen anderen Steuerberater beseitigen lassen, bzw. 
nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.  

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechen-
fehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten 
gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der 
Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des 
Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht er-
forderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerbera-
ters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.  

5. Haftung  
(1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das 

Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.  
(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerbe-

rater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrlässig verursach-
ten Schadens wird auf EUR 4.000.000 (In Worten: EUR 
vier Millionen) begrenzt.  

(3) Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere 
die Haftung auf einen geringeren als den in Abs.2 ge-
nannten Betrag begrenzt werden soll, bedarf es einer 
schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist 
und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemei-
nen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss aus-
gehändigt werden soll.  

(4) Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers 
kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist un-
terliegt, verjährt er 
- in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Auftraggeber von den den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahr-
lässigkeit erlangen müsste, 
- ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Entstehung an, 
- ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von 
der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder 
dem sonstigen Schaden auslösenden Ereignis an. 

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 getroffenen Regelungen 
gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auf-
traggeber, soweit ausnahmsweise im Einzelfall vertragli-
che oder außervertragliche Beziehungen auch zwischen 
dem Steuerberater und diesen Personen begründet 
worden sind. 

(6) Von den Haftungsbegrenzungen ausgenommen sind 
Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

6. Pflichten des Auftraggebers  
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit 

es zur ordnungsgemäßen Erledigung, des Auftrags er-
forderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater 
unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags not-
wendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu 
übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene 
Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes 
gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Um-
stände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeu-
tung sein können. Der Mandant ist verpflichtet, alle 
schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerbe-
raters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen 
Rücksprache zu halten. 

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die 
Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfül-
lungsgehilfen beeinträchtigen könnte.  

(3) Der Auftrageber verpflichtet sich Arbeitsergebnisse des 
Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung 
weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auf-
tragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen 
bestimmten Dritten ergibt.  

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen 
Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der 
Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerbe-
raters zur Installation und Anwendung der Programme 
nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber ver-
pflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom 
Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfälti-
gen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbrei-
ten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrech-
te. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der 
Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen 
durch den Steuerberater entgegensteht.  

7. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des 
Auftraggebers 
 Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 oder 

sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der 
Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung 
in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine an-
gemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass 
er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf der Frist 
ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der 
Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen (vgl. Nr. 10 

Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerbera-
ters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unter-
lassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen 
Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, 
und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.  

8. Bemessung der Vergütung  
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des 

Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 
StBerG bemisst sich nach der Gebührenverordnung für 
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerbera-
tungsgesellschaften.  

(2) Für Tätigkeiten, die in der Gebührenverordnung keine 
Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nm. 2 und 3 
StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die 
übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 
BGB). 

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsan-
spruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig: .  

9. Vorschuss  
(1) Für bereits entstandene und die voraussichtlich entste-

henden Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater 
einen Vorschuss fordern.  

(2) Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann 
der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine 
weitere Tätigkeit für den Mandanten einstellen, bis der 
Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, 
seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Mandan-
ten rechtzeitig bekannt zu geben, wenn dem Auftragge-
ber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit er-
wachsen können.  

10. Beendigung des Vertrags  
(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten 

Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder 
durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den 
Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des 
Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch 
deren Auflösung.  

(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstver-
trag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem 
Vertragspartner außerordentlich nach Maßgabe des § 
627. BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schrift-
lich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen 
werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, 
die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber 
zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingun-
gen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.  

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater 
sind; zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftrag-
gebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen vor-
zunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dul-
den{z.B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Frist-
ablauf). Auch für diese Handlungen haftet der Steuerbe-
rater nach Nr. 5.  

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber 
alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder 
erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung 
erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerbera-
ter verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen 
Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand 
der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechen-
schaft abzulegen.  

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem 
Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags 
eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließ-
lich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmun-
terlagen unverzüglich herauszugeben bzw. von der 
Festplatte zu löschen. 

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die 
Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.  

11. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung 
des Vertrags  
 Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, 

so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerbera-
ters nach dem Gesetz, Soweit im Einzelfall hiervon ab-
gewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Ver-
einbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auf-
traggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftrags-
bedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt wer-
den soll.  

12. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungs-
recht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen  
(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von 

sieben Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzube-
wahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor 
Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater 
den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Hand-
akten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber 
dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er 
sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.  

(Fortsetzung siehe Seite 2) 
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(Fortsetzung von Seite 1) 
(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören 

alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass sei-
ner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für 
ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Brief-
wechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auf-
traggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in 
Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu 
internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.  

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers; spätestens nach 
Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem 
Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemes-
senen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von 
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Ab-

schriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehal-
ten.  

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeits-
ergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen 
seiner Gebühren und Auslagen befriedigt. ist. Dies gilt 
nicht; soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, 
insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit 
der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben 
verstoßen würde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber 
rechtzeitiggeltend gemachter Mängel ist der Auftragge-
ber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der 
Vergütung berechtigt.  

13. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort  
(1) Für den Auftrag, seine Ausführung die sich hieraus 

ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.  

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung 
bzw. der Ort der weiteren Beratungsstelle des Steuerbe-
raters, wenn der Auftraggeber Kaufmann ist.  

14. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit  
 Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingun-

gen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht be-
rührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige 
zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe 
kommt.  

15. Änderungen und Ergänzungen  
 Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedin-

gungen bedürfen der Schriftform. 

 
 
 

II. Ergänzende Allgemeine Auftragsbedingungen der Pape & Co. GmbH Steuerberatungsgesellschaft. 
Stand: Februar 2008. 

 
Die folgenden "Ergänzenden Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen der Pape & Co. GmbH Steuerberatungsgesell-
schaft“ gelten in Ergänzung der Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und 
Steuerberatungsgesellschaften (I.) für Verträge und Aufträ-
ge der Pape & Co. GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit 
ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrück-
lich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorge-
schrieben ist. 
1. Umfang und Ausführung des Auftrags 
(1) Für Aufträge, die der Auftraggeber der Pape & Co. 

GmbH Steuerberatungsgesellschaft (Auftragnehmerin) 
erteilt, gelten neben den gesetzlichen Bestimmungen 
die vorstehenden Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerbera-
tungsgesellschaften (I.) und diese Ergänzenden Allge-
meinen Auftragsbedingungen für Pape & Co. GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft (II) (nachfolgend gemein-
schaftlich als „Bedingungen“ bezeichnet. 

(2) Die Bedingungen sind Grundlage für jeweils gesondert 
erteilte Aufträge, wie insbesondere: 
1. die steuerliche Beratung, 
2. die betriebswirtschaftliche Beratung, 
3. die Jahresabschlusserstellung i. S. der Vorschriften 

des dritten Buches des HGB, 
4. die Erstellung von Überschussrechnungen bzw. 

Steuerbilanzen, 
5. die Erstellung von Steuererklärungen, 
6. die Vertretung vor Finanzbehörden bei der Abwehr 

und Berichtigung von Verwaltungsakten, 
7. die Erledigung der Finanzbuchhaltung einschließlich 

der Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertun-
gen, 

8. die Erledigung der Lohnbuchhaltung, 
9. sonstige typische und vereinbare Leistungen der 

Steuerberater. 
(3) Die Bedingungen gelten nicht für alleinige Vorbe-

haltsaufgaben der Wirtschaftsprüfer. Solche Aufgaben 
werden ausschließlich durch die Schwestergesellschaft 
der Auftragnehmerin, der Pape & Co. GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft erfüllt. Sie gelten jedoch 
auch für mit der Steuerberatung zu vereinbarende Tä-
tigkeiten auch wenn Sie typischerweise durch Wirt-
schaftsprüfer erbracht werden. 

2. Honorar 
(1) Die Gebühren und Auslagen bemessen sich (vorbehalt-

lich der nachfolgenden Absätze) nach den gesetzlichen 
Vorschriften der StBGebV (Steuerberatergebührenver-
ordnung). 

(2) Zusätzlich zu den gesetzlichen Vorschriften gelten die 
Regelungen einer Vergütungsvereinbarung, welche die 
Auftragnehmerin mit dem Auftraggeber schließt. Die 
Vergütungsvereinbarung dokumentiert das Einverständ-
nis des Auftraggebers mit den nachfolgenden Gebüh-
renregelungen und bestätigt, dass durch den Ansatz der 
Zeitgebührensätze, Fallpauschalen und Auslagen für 
Geschäftsreisen eine nach der StBGebV anzusetzende 
oberste Gebühr überschritten werden kann. Wenn zwi-
schen dem Auftraggeber und der Auftragnehmerin be-
reits eine vom Auftraggeber unterschriebene „Gesonder-
te Gebührenvereinbarung“ vorliegt, gilt diese als Vergü-
tungsvereinbarung im Sinne von  § 4 Abs. 1 StBGebV. 

(3) Für die Tätigkeiten Steuerberatung und Wirtschaftsbera-
tung (§§ 21 bis 23, 28 bis 32, 36 bis 38, 40 bis 45 
StBGebV) sowie für die Erledigung der Finanzbuchhal-
tung (§ 33 StBGebV) werden Zeitgebühren vereinbart 
(§§ 4, 13 StBGebV). Dies gilt auch dann, wenn die Tä-
tigkeiten nach den Regelungen der StBGebV einer an-
deren Gebührenart zuzuordnen sind. Es gelten die Zeit-
gebührensätze wie in der Vergütungsvereinbarung nach 
Abs. 2 vereinbart. Gleiches gilt für sonstige Tätigkeiten 
für welche § 13 StbGebV Zeitgebühren vorsieht. 

(4) Tätigkeiten im Rahmen der Lohnbuchhaltung (§ 34 
StBGebV) werden grundsätzlich nach den gesetzlichen 
Vorschriften der StBGebV abgerechnet. Ergänzend 
hierzu gelten für einzelne Tätigkeiten Fallpauschalen, 

wie in der Vergütungsvereinbarung nach Abs. 2 verein-
bart. 

(5) Auslagen werden abweichend zu §§ 16 bis 20 StBGebV 
wie folgt berechnet. Entgelte für Post- und Telekommu-
nikationsdienstleistungen (§ 16 StBGebV) werden nicht 
gesondert berechnet. Schreibauslagen (§ 17 StBGebV) 
werden nicht gesondert berechnet. Andere Auslagen 
werden in tatsächlicher Höhe weiterberechnet. 

(6) Für Geschäftsreisen (§§ 18 bis 20 StBGebV) werden für 
jeden Entfernungskilometer zwischen der zuständigen 
Pape & Co. Niederlassung und dem Reiseziel zwei mal 
0,60 Euro pauschale Fahrtkosten berechnet. Die geson-
derte Berechnung eines Tage- und Abwesenheitsgeldes 
für Abwesenheitszeiten bis zu zwei Stunden pro Dienst-
reise entfällt. Darüber hinaus gehende Abwesenheitszei-
ten werden zu den in der Vergütungsvereinbarung nach 
Abs. 2 definierten Stundensätzen gesondert in Rech-
nung gestellt. 

(7) Das Honorar ist mit Zugang der Rechnung ohne Abzug 
zur Zahlung fällig. 

3. Zustandekommen und Gültigkeitsbereich der Bedin-
gungen 
(1) Die Bedingungen erlangen Gültigkeit durch Annahme 

eines Auftrags des Auftraggebers an die Auftragnehme-
rin durch die Auftragnehmerin. Die Annahme bedarf kei-
ner bestimmten Form. 

(2) Die Regelungen der Vergütungsvereinbarung (Nr. 2 
Abs. 2) werden mit Unterzeichnung der Vergütungsver-
einbarung durch den Auftraggeber wirksam. Die Wirk-
samkeit erstreckt sich - auch rückwirkend - auf sämtliche 
diesen Bedingungen unterliegenden Aufträge. 

(3) Die Bedingungen sollen für alle bestehenden und 
künftigen Auftragsverhältnisse gelten, für persönliche 
und betriebliche sowie für solche mit vom Auftraggeber 
vertretenen Gesellschaften. Sie sollen auch für Auf-
tragsverhältnisse mit zum Auftraggeber verbundenen 
Unternehmen gelten, soweit der Auftraggeber die Auf-
tragsverhältnisse kennt oder kennen muss. 

4. Mitwirkung Dritter 
(1) Die Auftragnehmerin ist berechtigt, von ihr geschuldete 

Leistungen durch unterbeauftragte Dritte erbringen zu 
lassen. Eine Unterbeauftragung an Dritte ist nur zuläs-
sig, wenn die Auftragnehmerin zuvor den Mandanten 
unterrichtet hat und dieser zugestimmt hat. Freie Mitar-
beiter der Auftragnehmerin gelten nicht als Dritte im 
Sinne dieser Vorschrift; sie sind vielmehr originäre Erfül-
lungsgehilfen der Auftragnehmerin. 

(2) Ferner hat die Auftragnehmerin die Möglichkeit, im Falle 
juristischer Fragestellungen Rechtsanwälte als Koopera-
tionspartner beizuziehen. Eine derartige Beiziehung 
setzt voraus, dass die Rechtsanwälte gegenüber dem 
Auftraggeber die Bereitschaft zur Mandatsübernahme 
anzeigen und der Auftraggeber das Zustandekommen 
des Anwaltsvertrags zu den bekannt gegebenen Man-
datsbedingungen bestätigt. Sämtliche Rechte und 
Pflichten des Auftraggebers und der Rechtsanwälte er-
geben sich ausschließlich aus diesem Anwaltsvertrag. 

(3) Der Auftraggeber befreit die Auftragnehmerin hiermit 
von der Verschwiegenheitspflicht insoweit, als die von 
ihr Unterbeauftragten oder die aufgrund Mandatsver-
trags eingebundenen Rechtsanwälte Informationen und 
Unterlagen zur Durchführung des Auftrags benötigen. 
Diese Informationen und Unterlagen dürfen an die Be-
auftragten weitergegeben und von diesen im Zusam-
menhang mit dem Unterauftrag vollumfänglich verwen-
det werden. 

(4) Es wird ausdrücklich versichert, dass die Unterbeauf-
tragten selbst der beruflichen Verschwiegenheit unter-
liegen und keine Informationen oder Unterlagen ohne 
ausdrückliche Zustimmung durch den Auftraggeber an 
Dritte weitergeben werden. 

5. Haftung 
(1) Bei der Unterbeauftragung an Dritte i.S.v. Nr. 4 Abs. 1 

haften für den Gegenstand der Unterbeauftragung die 
Auftragnehmerin und der/die Unterbeauftragte als Ge-
samtschuldner. Hierbei gilt die in Nr. 5 der Allgemeinen 
Auftragsbedingungen (I.) bestimmte Haftungsbegren-

zung auf Euro 4.000.000,-- für alle gesamtschuldnerisch 
Haftenden gemeinsam pro Schadenfall nur einmal. 

(2) Wie in Nr. 5 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingun-
gen (I.) bestimmt, wird die Haftung der Auftragnehmerin 
sowie ihrer Erfüllungsgehilfen bzw. des Unterbeauftrag-
ten im Falle von Fahrlässigkeit auf Euro 4.000.000,-- 
begrenzt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen 
sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Die nach § 67 a Abs. 1 Ziff. 2 StBG vorgeschriebene 
Haftpflichtversicherung (Versicherungssumme Euro 4 
Mio. mit unbegrenzter Jahreshöchstleistung) wird von 
der Auftragnehmerin unterhalten. 

6. Nachträgliche Änderung der Rechtsprechung und 
Rechtslage 
 Soweit die Auftragnehmerin die ihr übertragenen 

Pflichten erfüllt hat, z. B. durch Weiterleitung von Steu-
ererklärungen gegenüber dem Finanzamt, besteht keine 
Pflicht, eine nach dem Zeitpunkt der Erfüllung eintreten-
de Änderung der Rechtslage sowie der Rechtsspre-
chung zu berücksichtigen. 

7. Mündliche Erklärungen und Erklärungen per E-Mail 
(1) Hat die Auftragnehmerin die Ergebnisse ihrer Tätigkeit 

schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstel-
lung maßgebend. 

(2) Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern 
der Auftragnehmerin sind stets unverbindlich. Gleiches 
gilt für Erklärungen und Auskünfte per E-Mail. 

8. Zurückbehaltungsrecht 
(1) Der Auftragnehmerin steht ein Zurückbehaltungsrecht 

sowohl an den von dem Auftraggeber übergebenen Un-
terlagen als auch an den Arbeitsergebnissen und den 
Handakten zu, bis sie wegen ihrer Gebühren, Honorare 
und Auslagen befriedigt ist. § 273 Abs. 3 BGB wird aus-
geschlossen. 

(2) Soweit der Auftraggeber darlegt und beweist, dass ihm 
ein Schaden droht, wenn ihm die zurückbehaltenen Un-
terlagen nicht ausgehändigt werden, der das noch offe-
ne Honorar um das Zehnfache übersteigt, kann er nach 
Sicherheitsleistung  die Unterlagen herausfordern. 

9. Verjährung und Ausschlussfristen 
(1) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht 

innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schrift-
lichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird 
und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wur-
de. 

(2) Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

10. E-Mail 
 Soweit der Auftraggeber dem nicht in Textform wider-

spricht, wird die Auftragnehmerin auch ohne gesonderte 
Verschlüsselungsverfahren mit ihm über Internet E-Mail 
kommunizieren. Der Auftraggeber ist sich der mangeln-
den Geheimhaltung dieses Kommunikationsmediums 
bewusst und billigt diese Art der Kommunikation trotz-
dem. 

11. Salvatorische Klausel, Schriftform 
(1) Die Nrn. 14 und 15 der Allgemeinen Auftragsbedingun-

gen (I.) gelten entsprechend. 
(2) Die Wirksamkeit von Änderungen und Ergänzungen 

dieser Bedingungen durch die Auftragnehmerin richten 
sich nach den Vorschriften zur Bekanntgabe und Wirk-
samkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gem. 
§§ 305 ff BGB. 

12. Gerichtsstand 
(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 

dem Mandatsverhältnis oder in Zusammenhang damit 
ist München, sofern der Mandant Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist oder er seinen Wohnsitz 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat. 

(2) Pape & Co. GmbH Steuerberatungsgesellschaft ist aber 
auch berechtigt, ihre Ansprüche an jedem anderen, 
nach anwendbarem Recht zulässigen Gerichtsstand 
geltend zu machen. 

 


